
B
A

ZB
 / P.P. 3018 B

ern

 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die  

Schweiz nicht berichten (dürfen).

  INHALT
  1  Die staatliche Raupe Nimmersatt

  2  Autoversicherung: Prämien sinken nach 
erstem Corona-Jahr

  3  Ein erster Schritt in die richtige Richtung

 Leserbrief

  4  Würdigung grosser Persönlichkeiten 
Karl Stauffer-Bern (1857–1891) 
Genie und Tragik

  7  Lassen Sie die IT-Sicherheit nicht ausser 
Acht!

  Der Tierbesitzer fragt – die Tierärztin 
antwortet

  8  NEIN zum Stimmrecht für Minderjährige 
im Kanton Bern!

Seit 33 Jahren für SIE im Einsatz!  NEWS aus Bundesbern und der ganzen Schweiz

Jahrgang 33 Ausgabe 240
August/September 2022

Von Dr. Peter  
Grünenfelder,  
Direktor Avenir 
Suisse

Die staatliche Raupe Nimmersatt

Jedes frischgebackene Elternpaar kennt das 
Märchen der kleinen Raupe Nimmersatt. Im 
Bilderbuch des US-amerikanischen Autors Eric 
Carle frisst sich die aus einem Ei schlüpfende 
Raupe eine Woche lang unaufhörlich durch al-
lerlei Lebensmittel. Nach sieben Tagen ist sie 
dick und rund. Doch am Ende verpuppt sich die 
Raupe und wird zu einem Schmetterling.

Alles andere als ein Happy End zeichnet sich 
hierzulande dagegen bei der öffentlichen Aus-
gabenpolitik ab. Die Corona-Pandemie hat eine 
ausserordentliche Wachstumsdynamik bei den 
Staatsausgaben ausgelöst, die nach der offi-
ziellen Aufhebung aller pandemiebedingten 
Restriktionen unvermindert weitergeht. Zwar 
erklärte der Bundesrat Mitte Februar 2022 die 
schweizweiten Massnahmen gegen die Coro-
na-Pandemie grösstenteils für beendet, jedoch 
schlagen im laufenden Jahr die Corona-beding-
ten Sonderausgaben mit immer noch fast 10 
Mrd. Fr. zu Buche. Auch in der Mehrjahresana-
lyse zeigt sich ein unvorteilhaftes Bild. Innert 30 
Jahren ist die Staatsquote um 9,1 Prozentpunkte 
angestiegen.

Parallel zum Ausgabenwachstum verläuft die 
Personalausstattung im öffentlichen Sektor. Be-
trug der Stellenbestand des Bundes im Jahr 
2000 noch rund 31’300 Vollzeitstellen, wuchs 
dieser bis 2021 auf knapp 38’000 Stellen an: 
ein «stolzes» Wachstum von 21,4 Prozent. Auch 
das mit Steuergeldern alimentierte Salär lässt 
sich durchaus sehen: Der Brutto-Jahresdurch-
schnittslohn pro Bundes-Vollzeitstelle beträgt 
heute 126’329 Franken, womit kein KMU mehr 
mithalten kann.

Der Bund besitzt allerdings keineswegs ein Al-
leinstellungsmerkmal für extensive Ausgaben- 

und Personalpolitik: In den Kantonen und Ge-
meinden zeigt sich vielfach ein ähnliches Bild. 
Im Kanton Zürich etwa, dem Schweizer Wirt-
schaftszentrum, wächst der öffentliche Sektor 
mittlerweile rasanter als die Wirtschaft. Das 
Stellenangebot ist im Zürcher Privatsektor im 
letzten Jahrzehnt nur halb so schnell angestiegen 
wie jenes der öffentlichen Hand.

Die Ausgabenfreudigkeit der Politik führt 
schweizweit zu absonderlichen Blüten. So finan-
ziert die Aargauer Gemeinde Brunegg unter dem 
Titel Standortförderung einen Bancomaten mit 
jährlich 15’000 Franken. 53’000 Franken flossen 
aus der Bundeskasse für «we&now – Leder-

taschen und Accessoires aus biologischer Pro-
duktion und transparenter Lieferkette», 94’000 
Franken wurden gesprochen für «Adam+Uva 
– Die freche Schweizer Traubenschorle für mehr 
Schweizer Trauben auf dem Markt». Ausser 
Kraft gesetzt werden ökonomische Gesetzes-
mässigkeiten vorab in der Klima- und Ener-
giepolitik, wo Symbolpolitik den Vorrang vor 
wirksamer Eindämmung der Treibhausgasemis-

In der öffentlichen Ausgabenpolitik zeichnet 
sich kein Happy-End ab: Der Staat ähnelt 
der Raupe Nimmersatt. (Andrew Claypool, 
Unsplash)

sionen zu geniessen scheint. Mitnahmeeffekte 
sind hier besonders gross. Gemäss einer Unter-
suchung von Econcept für die Stadt Zürich 
würden 80 Prozent der Bezüger von Förder-
geldern für Gebäudetechnikmassnahmen diese 
auch ohne Subventionen umsetzen.

Neuerdings liebäugelt der Bund gar mit der 
Schaffung eines Innovationsfonds für die Fi-
nanzierung von Startups, nachdem er sich noch 
letztes Jahr dagegen ausgesprochen hat. Es sollte 
daran erinnert werden: Innovation kann nicht 
vom staatlichen Bürokratenschreibtisch ange-
ordnet werden, sondern entsteht multi-faktoriell. 
Anstelle ähnlich wie die Raupe Nimmersatt sich 
weiter aufzublähen, sollten sich Politik und Ver-
waltungsführung wieder auf das Primat der wirt-
schaftlichen und wirksamen Aufgabenerfüllung 
fokussieren – immerhin der weiterhin gültige 
finanzpolitische Leitsatz des Bundes.

An alle Gender-, Woke-, Klima-  

und weissgottnochwas-Aktivisten:

Geht endlich anständig arbeiten,  

damit Ihr wieder auf normale  

Gedanken kommt!
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Autoversicherung: Prämien sinken nach erstem  
Corona-Jahr
Die Prämien für eine Vollkaskoversicherung sind 2021 gegenüber dem ersten Corona-Jahr um 4,5 Prozent gesunken. Im Drei-
jahresvergleich besteht sogar ein Minus von 17 Prozent. Das zeigt eine Analyse von Comparis. «Der Preisdruck auf dem Auto-
versicherungsmarkt bleibt hoch», sagt Comparis-Mobilitätsexpertin Andrea Auer. Die Margen seien vor allem für hochgradig di-
gitalisierte Anbieter sehr attraktiv. Das veranlasste wiederholt neue Anbieter zu einem Einstieg ins Autoversicherungsgeschäft.

Von comparis.ch

Die Prämien für Autoversicherungen auf dem 
Schweizer Online-Markt sind gegenüber dem 
Corona-Jahr 2020 um 4,5 Prozent gesunken. 
Eine Vollkaskoversicherung kostet im Durch-
schnitt noch rund 800 Franken*. Im Dreijah-
resvergleich sind die Prämien sogar um gut 17 
Prozent zurückgegangen. Das zeigt eine Analyse 
des Online-Vergleichsdienstes Comparis.

«Der Preisdruck auf dem Autoversicherungs-
markt bleibt hoch», sagt Comparis-Mobilitäts-
expertin Andrea Auer. «Vor allem für rein di-
gitale Anbieter sind die Margen noch immer 
sehr attraktiv. Das zeigt auch die Tatsache, dass 
immer wieder neue Anbieter ins Autoversiche-
rungsgeschäft einsteigen», so Auer. 

2019, und damit vor der Corona-Pandemie, hat 
Postfinance den Eintritt ins Autoversicherungs-
geschäft gewagt. Im Laufe des Monats wird 
der Neuling Wefox im Schweizer Autoversiche-
rungsmarkt Einzug halten. 

«Obere Mittelklasse» verzeichnet 
grössten Prämienrückgang  
Ein vertiefter Blick auf die verschiedenen Fahr-
zeugklassen zeigt: Den grössten Prämienrück-
gang verzeichnen Fahrzeuge der oberen Mittel-
klasse (bei Fahrzeugneuwert 44’000 Franken). 
Im Dreijahresvergleich haben die Prämien um 
19 Prozent abgenommen. Eine Vollkaskoversi-
cherung für ein entsprechendes Fahrzeug kostet 
aktuell durchschnittlich rund 840 Franken.  

Ein etwas weniger starker Rückgang verzeich-
nen die Prämien für Fahrzeuge der Mittelklasse 
(bei Fahrzeugneuwert 33’000 Franken) sowie 

Kleinwagen (bei Fahrzeugneuwert 22’000 Fran-
ken). Die Prämie für eine Vollkaskoversicherung 
kostet hier durchschnittlich 790 beziehungswei-
se 700 Franken – das ist ein Rückgang von rund 
15 Prozent innert drei Jahren.  

Digitalisierung durch neue Anbieter 
vorangetrieben
«Der Markteintritt von neuen Online-Anbie-
tern hat neben dem Konkurrenzkampf auch die 
Digitalisierung der ganzen Branche zusätzlich 
angekurbelt», erklärt Auer. So hätten Versiche-
rer in den letzten Jahren verschiedene Stufen 
von der Informationsbeschaffung bis zur Scha-
densabwicklung auf die digitalen Kanäle ausge-
weitet. Interne Kostenstrukturen wurden damit 
verschlankt, was sich im Endeffekt aus Sicht der 
Kundschaft positiv auf die Prämien auswirkt.  

Die fortschreitende Digitalisierung spiegelt sich 
auch im wachsenden Online-Angebot an Ver-
sicherungsprodukten. So hat etwa das Produkt-
portfolio auf comparis.ch** in den letzten fünf 
Jahren um rund ein Drittel zugenommen (2016: 
22 Produkte; 2021: 32 Produkte). 

Corona-Effekt bei den Prämien folgt 
möglicherweise im Spätsommer
Im Pandemie-Jahr 2020 haben die gefahrenen 
Autokilometer gemäss einer Studie gegenüber 
dem Vorjahr abgenommen. «Wo weniger ge-
fahren wird, passieren auch weniger Schäden», 
erklärt Auer. Ob die Versicherungsgesellschaf-
ten allenfalls eingesparte Schadensausgaben 
zugunsten tieferer Prämien einsetzen, werde 
sich im Spätsommer zeigen. «Preisanpassungen 
können von den Versicherungen in der Regel 
nicht sofort umgesetzt werden. Solche Analysen 
erfordern viel Aufwand. Hinzu kommt, dass Ver-

sicherer mit Preisanpassungen gewöhnlich auf 
das Herbstgeschäft abzielen», so die Expertin. 

* Gewichteter Durchschnitt aus den drei Fahr-
zeugkategorien: Kleinwagen, Mittelklasse und 
obere Mittelklasse. 
** Die Produkte auf Comparis decken rund 
80 Prozent des Schweizer Autoversicherungs-
marktes ab. 

Methodik
Comparis hat die Prämienentwicklung von 
Vollkaskoversicherungen von 13 Versicherern 
(Allianz Suisse, Axa, Basler Versicherungen, 
Simpego (ehemals Dextra), Elvia, Generali, 
Kasko2Go, Helvetia, Die Mobiliar, Smile, Tou-
ring Club Schweiz, Vaudoise und Zurich) der 
letzten drei Jahren analysiert. Ausgewertet wur-
den Daten von Suchanfragen auf comparis.ch. 
Die in der Analyse erwähnten Prämien beziehen 
sich auf folgenden Standardfall: Fahrerprofil: 
Nationalität: Schweiz; 30- bis 40-jährig, Wohn-
ort: Zürich; Kilometerleistung: 12’000–14’000 
km/Jahr. Versicherung: Vollkaskodeckung; Bo-
nusschutz inkludiert und ohne weitere Zusatz-
deckungen; kein Leasingvertrag, Hauptzweck: 
Privatnutzung; Selbstbehalt Vollkasko: CHF 
1’000.–; Selbstbehalt Teilkasko: CHF 0.–. Fahr-
zeugkategorien: Fahrzeugalter: 0 bis 12 Monate; 
Kleinwagen mit 100 PS und einem Neuwert von 
CHF 22’000.–, Mittelklassewagen mit 140 PS 
und Neuwert von CHF 33’000.–, Obere-Mittel-
klasse-Wagen mit 165 PS und einem Neuwert 
von CHF 44’000.–. Die Prämien beziehen sich 
auf April des jeweils angegebenen Jahres. In die 
Bewertung flossen nur Angebote ein, welche den 
Suchkriterien entsprachen. Die Prämien wurden 
mittels eines statistischen Modells ermittelt.
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Von
Janosch Weyer-
mann, Präsident 
Verein «Vortritt 
Fussgänger», 
Stadtrat Bern

Ein erster Schritt in die richtige 
Richtung

Der Verein «Vortritt Fussgänger» zeigt sich er-
freut über den Entscheid von Publibike und VOI 
künftig die 50 Publibike-Stationen als gemein-
same Parkfelder zu nutzen. Damit ist ein erster 
wichtiger Schritt zur Gewährung der Sicherheit 
für die Fussgängerinnen und Fussgänger er-
reicht. Weitere Massnahmen müssen zwingend 
folgen.

Der Veloverleih Publibike geht eine Partner-
schaft mit dem E-Trottinett-Verleiher VOI ein. 
Künftig kann VOI die Parkfelder bei den Pu-
blibike-Stationen in der Stadt Bern für seine E-
Trottinetts mitbenutzen. Begründet wird dieser 
Entscheid einerseits zur Bündelung der Kräfte 
bezüglich Logistik und Bewirtschaftung ande-
rerseits als Reaktion auf die Kritik über wild 
parkierte Gefährte.

Fussgänger sollen Vortritt haben
Der Verein «Vortritt Fussgänger» begrüsst die-
sen Entscheid. «Wir haben uns unermüdlich für 
die Anliegen der Fussgänger in der Stadt Bern 
eingesetzt und dies ist nun ein erster Schritt in 
die richtige Richtung», so Janosch Weyermann, 
Präsident des Vereins. Der Fussverkehr ist nach 
wie vor in der Stadt Bern das dominierende Ver-
kehrsmittel und soll deshalb Priorität haben.

Parkfelder müssen zwingend genutzt 
werden
Dass die E-Trottinetts jedoch auch künftig im 
städtischen Gebiet frei abgestellt werden kön-
nen, wird durch den Verein kritisch betrachtet. 
Das Anreizsystem damit die Kunden die Park-
felder nutzen ist zu wenig verpflichtend.

Sicherheit für Fussgängerinnen und 
Fussgänger
Es kann nicht sein, dass die Fussgänger und 
Fussgängerinnen teils das Trottoir verlassen und 
auf die Strasse ausweichen müssen. Dies ist ge-
fährlich und nicht rechtens. Der Verein «Vortritt 
Fussgänger» wird sich deshalb auch in Zukunft 
dafür einsetzen, dass die Fussgänger und Fuss-
gängerinnen nicht solchen Gefahren ausgesetzt 
sind und sich sicher und ohne Einschränkungen 
durch die Stadt Bern bewegen können.
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Der «Lehrkräfte
mangel» ist haus
gemacht

Als Lehrperson, Didaktikdozentin, ehemalige 
Grossrätin und Bildungskommissionsmitglied 
bin ich erstaunt, dass sogar von den sogenannten 
Experten niemand die Schulreformen als Grund 
für den Lehrpersonenmangel nennt.

Seit Kindergärtnerinnen die Matura machen 
müssen, gehen viele sozial kompetente, musisch 
begabte Lehrkräfte «verloren». Trotzdem wurde 
ein Kindergartenobligatorium schon für Vierjäh-
rige eingeführt, also die obligatorische Schulzeit 
von 9 auf 11 Jahre ausgedehnt. Dies erforderte 
im Kanton Bern ungefähr 100 Lehrpersonen 
mehr. Weiter wurde mit der Einführung des 
Lehrplanes 21 in jeder Klasse der Stundenplan 
mit ungefähr zwei zusätzlichen Lektionen auf-
gestockt, was wiederum ungefähr 300 Lehrper-
sonen mehr verlangte. Dass die Baby-Boomer-
Lehrkräfte in diesen Jahren pensioniert werden, 
war auch schon vor Jahren bekannt. Leider ist 
der Leitsatz «Gouverner c`est prévoir» bei der 
Bildungsdirektion nicht existent. Würden die 
Stundenpläne der Kinder wieder so aussehen 
wie vor der Einführung des Lehrplanes 21, 
wäre der Lehrpersonenmangel behoben, und die 
Kinder weniger belastet mit übervollen Stunden-
plänen. Eine Win-Win-Situation!

Sabina Geissbühler-Strupler, aGrossrätin 
3037 Herren schwanden BE

Leserbrief

Mehrfamilienhaus zu  
kaufen gesucht
Sie möchten Ihre Liegenschaft rasch und 
diskret verkaufen?
Mietverträge werden übernommen, Wohn-
recht möglich.
Auch Mehrfamilienhaus mit Kleinwohnun-
gen oder Spezialobjekte.
Unverbindliche Kontaktaufnahme via 079 
302 10 09 Thomas Fuchs 
oder Mail an fuchs@fuchs.tv
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Porträtist in Berlin

1880 verliess der 23-jährige Stauffer München 
und arbeitete von 1880 bis 1884 in Berlin, wo er 
dank seiner Porträtkunst rasch zum gutbezahlten 
Nachwuchsstar wurde. Sein naturalistischer Re-
alismus traf den Geschmack der Zeit, er arbeitete 
auch mit dem modernen Hilfsmittel der Foto-
grafie. Stauffer studierte wochen-, manchmal 
monatelang die Gesichter und die Persönlich-
keiten dahinter und wollte möglichst nicht mit 
Staffage, Uniformen und Ordensgehänge vom 
Persönlichen ablenken. Neben Berliner Adligen, 
Unternehmern und Künstlern porträtierte Stauf-
fer – wie Sie hier im Bild sehen – auch den ver-
dienten Schweizer Gesandten Arnold Roth aus 
dem appenzellischen Trogen, der fast 27 Jahre 
lang in Berlin wirkte.

Dieses Porträt von Karl Stauffer zeigt Erich Ben-
jamin, Sohn eines Berliner Bankiers, nach dama-
liger Mode des 17. Jahrhunderts gekleidet. Das 
Bild hängt zurzeit in unserem Hausgang. Der 
vierjährige Bub blickt aufmerksam, wenn auch 
etwas melancholisch. Die tiefschwarze Hut-
krempe bringt die Kontur seines Gesichts schön 
zum Ausdruck. Das Bild ist nicht nur interessant 
wegen dem Maler, sondern auch wegen dem 
Dargestellten, was ja eigentlich auch das Wesen 
eines guten Porträts ist: Erich Benjamin wurde 
nämlich später ein bedeutender Kinderarzt und 
gehört zu den Pionieren der Kinderpsychiatrie 
– so hat er als Erster das kindliche Trotzalter 
beschrieben. Aber die Nazis vertrieben Erich 
Benjamin als Juden von seiner Münchner Pro-
fessur und übernahmen sein Kindersanatorium 
zu einem Spottpreis. Er emigrierte in die USA, 
konnte aber dort nicht mehr richtig Fuss fassen. 
Mit 63 Jahren nahm er sich das Leben.

Anfänge in München

Karl Stauffer-Bern, der geniale Porträtmaler, 
gilt zweifellos als Stadtberner, obwohl er als 
Sohn eines Hilfspfarrers im emmentalischen 
Trubschachen geboren wurde. Aber die Stauffer 
waren Bernburger und Webern-Zünfter.

Lassen wir vorerst einmal die wechselvolle tra-
gische Biografie Stauffers, der in der Schule 
als «Störfall» galt, der das Gymnasium verliess 
– und nichts als malen wollte –, dann in eine 
Lehre bei einem Dekorationsmaler in München 
gesteckt wurde und sein Leben in enormer Tra-
gik beendete. Diese Tragik ist so gross, dass sie 
das malerische Genie dieses selbstbewussten 
Künstlers leicht in den Schatten stellt.

Noch in München schuf der Siebzehnjährige 
bereits dieses Selbstbildnis. Weil man rasch sei-
ne ausserordentliche Fähigkeit als Porträtmaler 
erkannte, erhielt er ein Stipendium einer Stif-
tung aus der Stadt Bern. Sie ermöglichte ihm 
eine Ausbildung an der damals renommierten 
Münchner Kunstakademie. Seither fügte er sei-
nem Namen die Ortsbezeichnung Bern bei, und 
ist fortan der Künstler Karl Stauffer-Bern.

Immer mehr zeichnete sich Karl Stauffer als 
Porträtist aus. Seine unglaubliche Beobach-

tungsgabe, sein Selbstbewusstsein waren dafür 
verantwortlich.

Die Farbenmalerei jedoch war seine Sache nicht, 
so dass er sich auf das Zeichnen konzentrierte 
und sich später auch dem Radieren widmete, 
wie wir an diesem undatierten Selbstbildnis des 
jungen Mannes sehen. Der Künstler wirkt
wach, von sich selber überzeugt, auch etwas 
skeptisch, doch er wusste, was er konnte und was 
in ihm steckte.

Doch er schuf beileibe nicht nur Selbstbildnisse, 
sondern auch eine Vielzahl von Porträts unbe-
kannter und bekannter Personen.

So beispielsweise diese Studienarbeit des neun-
zehnjährigen Kunststudenten aus der Münchner 
Zeit, die einen unbekannten Mann mit Fliege 
zeigt. Sie verrät bereits die spätere Künstler-
schaft von Karl Stauffer im Porträtieren. Diese 
Kohlezeichnung kenne ich gut und habe mich 
in sie vertieft, weil sie aus meiner Sammlung 
stammt.

(Das ist der grosse Vorteil, wenn Sie Bilder bei 
sich zu Hause aufhängen: Sie sehen darin jeden 
Tag mehr und mehr).

Würdigung grosser Persönlichkeiten

Karl Stauffer-Bern (1857–1891) 
Genie und Tragik

Von  
Dr. Christoph Blocher, 
alt Bundesrat,
8704 Herrliberg (ZH)

Selbstbildnis, Öl auf Karton, 1875

Selbstportrait, Radierung 1885

Mann mit Fliege, Kohlezeichnung, 1876

Minister Roth, Öl auf Leinwand, 1884

 Erich Benjamin, Öl auf Leinwand, 1884/85
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So malte Stauffer im Gewächshaus des Belvoir 
1886 Lydia Welti-Escher als Dame in Weiss, 
wobei ihm vor allem die anspruchsvolle Kolo-
rierung zu schaffen machte. Lydia sass ihm drei 
Wochen lang täglich fünf Stunden Modell. Die 
gebildete, kunstinteressierte, aber unausgefüllte 
Frau fand im Künstler bald einen anregenden 
Gesprächspartner. Die vielen erhaltenen Briefe 
zeigen aber, dass sich der Kontakt über Jahre im 
Rahmen der gesellschaftlich geforderten Gren-
zen hielt.

Nicht zuletzt dank dieses Verhältnisses entstan-
den wohl die bekanntesten Porträts von Karl 
Stauffer. Auch der bis heute bedeutendste aller 
Schweizer Schriftsteller, Gottfried Keller, sass 
Stauffer Modell. Das traf sich gut, denn die 
Sympathie war gegenseitig. Der Berner Künstler 
Stauffer verehrte das Werk des Zürcher Dichters, 
Gottfried Keller schätzte die Malkunst Stauf-
fers, und man durchzechte gemeinsam manche 
Nacht. Keller nannte den jungen Draufgänger 
Stauffer bewundernd einen «verfluchten Kerl».
Karl Stauffer fotografierte – schlitzohrig – den 

Dichter Keller in einem Moment, in dem dieser 
auf seinem Stuhl, eine Zigarre in der Hand, ein-
genickt war, um ihn später in der Radierung so 
festzuhalten. Doch Keller wäre nicht Gottfried 
Keller, wenn er sich verletzt abgewendet hätte. 
Vielmehr schrieb er humorvoll unter das Bild: 
«Es scheint der kurze Mann fast krank, / Doch 
raucht er ja noch, Gott sei Dank!»

Auch über dieses psychologisch eindringliche 
Ölgemälde des späten Gottfried Keller – vier 
Jahre vor seinem Tod geschaffen von einem 
fast vierzig Jahre jüngeren Maler – kann man 

den ersten zeichnerischen Versuchen unterstützt 
und später immer an sein Talent geglaubt. Da ihr 
Mann geistig krank war und sich schliesslich das 
Leben nahm, war sie notgedrungen die tragende 
Säule in der Familie.

Schicksalhafte Begegnungen

Mit 27Jahren kehrte der bereits gefeierte Porträt-
Künstler in die Schweiz zurück. Und hier be-
gann eine grosse Verunsicherung des künstleri-
schen und des persönlichen Lebens aus zunächst 
zufälligen und nebensächlichen Ereignissen. Sie 
führte schliesslich zu einer unglaublichen Tra-
gik. Es begann damit, dass Karl Stauffer seinen 
ehemaligen Schulfreund Friedrich Emil Welti, 
den Sohn von Bundesrat Emil Welti, traf. Diese 
Begegnung zweier früherer Klassenkameraden 
wurde zur schicksalshaften Begegnung.

Der Jurist Welti war inzwischen verheiratet mit 
Lydia Escher, der Tochter von Alfred Escher, 
also mit der Tochter des mächtigen Politikers, 
Geschäftsmanns und treibender Kraft des wirt-
schaftlichen Aufschwunges der Schweiz, dem 
Erbauer der Gotthardbahn, Gründer der Schwei-
zerischen Kreditanstalt und Initiant der ETH. 
Lydia Welti-Escher war nach dem Tod ihres Va-
ters die reichste Frau der Schweiz. Sie beflügelte 
zwar Stauffers künstlerisches Schaffen, sollte 
ihm aber auch zum tödlichen Verhängnis wer-
den. Das Ehepaar Welti-Escher lud den grossen 
Porträtisten Stauffer ein, in ihrem Zürcher Herr-
schaftsgut Belvoir zu malen und dem Ehepaar 
überhaupt Gesellschaft zu leisten.

Der wohl prestigeträchtigste Auftrag erhielt Karl 
Stauffer von der Nationalgalerie für ein Porträt 
des damals meistgelesenen deutschen Schrift-
stellers Gustav Freytag. Die meisten Werke von 
Freytag sind vergessen, aber die Malkunst von 
Karl Stauffer hat nicht nur diesen Schriftsteller, 
sondern sogar seine Werke überlebt.

Stauffers Vater war viele Jahre depressiv, starb 
in der Klinik Waldau und spielte im Leben des 
Sohnes kaum eine Rolle. Wichtig waren für ihn 
die Frauen der Familie, hier etwa Schwester So-
phie, die er – diesmal ohne Auftragsdruck – im 
Dreiviertelprofil in Öl malte und deren intelli-
gente Persönlichkeit gut zu erfassen ist. Stauffer 
selber schätzte dieses Porträt im Rahmen seines 
Schaffens sehr hoch ein.

Zu seinen Meisterwerken zählt zweifellos die 
undatierte Radierung seiner 55-jährigen Mutter 
Luise im Trauerschleier. Karl Stauffer war da-
mals noch keine 30 Jahre alt. Seine Mutter war 
einst Erzieherin gewesen, hat ihren Sohn bei 

Gustav Freytag, Öl auf Leinwand, 1886/87

Mutter Luise, Radierung, o. J.

Lydia Welti-Escher, Öl auf Leinwand, 1886

Friedrich Emil Welti

Gottfried Keller, Radierung, 1887

Gottfried Keller, Öl auf Leinwand, 1886

Schwester Sophie, Öl auf Leinwand, 
1884/85
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nur staunen. Wir haben hier den gealterten, 
ganzen Keller in unsentimentaler Direktheit, in 
einer gewissen Resignation und pessimistischer 
Weltsicht, und doch scheint sein bis zuletzt be-
wahrter Humor noch spürbar. Man darf ohne 
Übertreibung sagen, dass Karl Stauffers Kunst 
das Bild von Gottfried Keller für die Nachwelt 
ganz wesentlich geprägt hat.

Dasselbe gilt auch für den zweiten grossen Na-
men der Schweizer Literatur, Conrad Ferdinand 
Meyer. Auch diesen hat Stauffer sehr verehrt, 
auch er sass ihm Modell zu einer Radierung, und 
zwar zu einem geistig noch lichten Zeitpunkt. 
Meyer hat ja erst mit 45 Jahren die ersten er-
folgreichen Werke verfasst und ist leider mit 65 
wieder in seiner Geisteskrankheit verdämmert.

Karl Stauffer-Bern war ein Stürmer und Dränger, 
auch künstlerisch: Anfang 1888 übersiedelte er 
zu seinem Künstlerkollegen Max Klinger nach 
Rom mit dem selbstbewussten Ausruf: «Sono 
scultore, io!» – «Ich bin ein Bildhauer!» Dies, 
obwohl er noch gar nichts geschaffen hatte. Als 
Maler und Radierer hatte sich Stauffer bewiesen, 
noch fehlte ihm die Meisterschaft als Plastiker. 
Seine Mäzene, das Ehepaar Welti-Escher, unter-
stützten ihn bei diesem radikalen Neuanfang. 
Stauffers erstes Werk war ein betender Jüngling, 
ein Adorant. Hinzu kam später, als nicht weni-

ger gelungene Plastik, der bereits gezeigte und 
gewürdigte Adrian von Bubenberg, der ja hier 
neben dem Rednerpult steht.

Trauriges Ende

Im September 1889 ruft ein Telegramm seiner 
Mäzenin Lydia Welti-Escher den 32-jährigen 
Stauffer von seiner bildhauerischen Arbeit weg.

Lydia Welti bittet ihn, dringend nach Zürich zu 
kommen, da ihr Mann an Depressionen leide. 
Unwillig reist er von Rom nach Zürich und ge-
rät zwischen die Fronten einer unglücklichen 
Beziehung. Jetzt beginnen sich die Ereignisse 
zu überschlagen. Man beschliesst als Therapie, 
zu dritt – das Ehepaar Welti-Escher und Karl 
Stauffer – nach Florenz zu reisen. Aber kaum 
angekommen, reist der Ehemann Friedrich Emil 
Welti wegen einer geschäftlichen Angelegen-
heit zurück in die Schweiz und lässt seine Frau 
Lydia mit Karl Stauffer allein zurück. Und jetzt 
passiert, was wohl voraussehbar war: Aus dem 
freundschaftlichen und gesellschaftlich korrek-
ten Verhältnis entwickelt sich eine Liebesge-
schichte oder zumindest eine Affäre. Karl Stauf-
fer flieht mit Lydia von Florenz nach Rom. Das 
Verhältnis führt zum öffentlichen Skandal.
Dies scheint dem Ehemann Friedrich Welti eher 

gleichgültig gewesen zu sein. Aber umso mehr 
lässt sich dies der Schwiegervater von Lydia 
Welti-Escher, der einflussreiche Bundesrat Emil 
Welti, der sich – wie hier das Öl-Porträt zeigt 
– zwei Jahre früher von Karl Stauffer-Bern 
porträtieren liess, nicht gefallen. Um das ausser-
eheliche Liebesverhältnis zu verhindern, miss-
braucht er seine Stellung und Machtposition als 
Bundesrat auf schändliche Weise, indem er den 
früheren Bündner Bundesrat und nunmehrigen 

Botschafter in Rom, Simon Bavier, einschaltet. 
Stauffer wird unter falschen Anschuldigungen 
verhaftet und eingesperrt, Lydia durch einen 
willfährigen Psychiater als geisteskrank erklärt 
und in eine Irrenanstalt gebracht.

So wird Karl Stauffer mit einem Gefangenen-
transport in Ketten von Rom nach Florenz zu-
rückgeführt, wo die Affäre ihren Anfang ge-
nommen hat.
Dank einer Kaution lässt man den innerlich 
Gebrochenen vorübergehend frei. Er erleidet 
einen Nervenzusammenbruch und wird unter 
Gewaltanwendung im städtischen Irrenhaus San 
Bonifazio interniert. Zwei Monate später wird er 
wieder durch die gleiche Fürsprache entlassen, 
so dass er schliesslich in seine Berner Heimat 
zurückkehren kann.

Das ungewisse Schicksal Lydias lässt Stauffer 
aber keine Ruhe, darum reist er erneut nach Rom 
und erfährt, dass Lydia mit Ehemann Friedrich 
Emil Welti aus Rom abgereist ist. Kurz drauf 
spricht das Florentiner Gericht Stauffer in allen 
Anklagepunkten frei. Doch kein Ton erscheint 
darüber in den Schweizer Zeitungen, die vor-
gängig Stauffer als Kriminellen schwer beschul-
digt haben. Er steht vor der Öffentlichkeit als 
schuldiger Verführer, ja, als Vergewaltiger einer 
verheirateten Frau da. Der Freispruch zahlt sich 
für Stauffer überhaupt nicht aus.

In tiefer Depression schiesst sich Stauffer im Bo-
tanischen Garten in Bern in die Brust, überlebt 
aber schwer verletzt. Er wohnt dann bei seinem 
Bruder in Biel, reist nochmals kurz nach Rom, 
arbeitet am Bubenberg-Denkmal, leidet aber an 
Schmerzen und Schlaflosigkeit. In Florenz ver-
sucht er, Schmerzen und Schlaflosigkeit mit im-
mer höheren Dosen Chloral zu bekämpfen. Am 
Abend des 24. Januar 1891 ist die Dosis zu hoch. 
Anderntags liegt er – ein halbes Jahr nach dem 
Tod von Gottfried Keller – tot im Bett.
Lydia Welti-Escher wird schuldig geschieden 
und nimmt sich weniger als ein Jahr nach dem 
Tod von Karl Stauffer in Genf ebenfalls das 
Leben. Die Kinderlose hinterlässt der Eidge-
nossenschaft – obwohl sich deren Vertreter ihr 
gegenüber so übel benommen haben – ihr ganzes 
Vermögen in Form der Gottfried-Keller-Stif-
tung.

Die Bestrebungen des mächtigen Bundesrates 
Emil Welti, die Ehre seines Sohnes retten zu 
wollen, enden verhängnisvoll: Tod des 33-jäh-
rigen Liebhabers der Schwiegertochter, Schei-
dung des Sohnes und Selbstmord der Schwieger-
tochter. Zudem: Vernichtung einer grossartigen 
Künstlerlaufbahn!

Karl Stauffer wird am 28. Januar 1891 auf dem 
protestantischen Ausländerfriedhof in Florenz 
beigesetzt. Es ist eine kleine Schar, die dem 
hochbegabten Maler, Radierer und Künstler 
Karl Stauffer-Bern das letzte Geleit gibt. Aber 
auffallend sei ein Kranz gewesen mit der Auf-
schrift: «Den Manen meines unvergesslichen 
Freundes». (Die Manen sind die guten Geister 
der Toten). Alle wussten: Lydia Escher hat den 
Kranz senden lassen.

Conrad Ferdinand Meyer, Radierung, 1887

Lydia Welti-Escher, Radierung

Bundesrat Emil Welti, Öl auf Leinwand, 1887

Stauffer mit Skulptur, 1888
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Der Tierbesitzer fragt – die Tierärztin antwortet

Pfotenverletzungen
Frage: «Gestern war ich mit meinem Hund 
Lucky im Wald spazieren. Wie kleine Terrier so 
sind, ist er kurz im Gebüsch verschwunden. Als 
ich ein hohes Aufjaulen hörte, habe ich Lucky 
sofort zurückgerufen und er ist auch wie immer 
brav zu mir zurückgekommen. Leider humpelte 
er auf drei Beinen aus dem Busch und blutete 
heftig an der linken Vorderpfote. 
Ich rief noch im Wald meinen Tierarzt an, mit 
schlimmsten Befürchtungen von Knochenbrü-
chen und abgerissenen Gliedmassen. Habe ich 
überreagiert?» 

Angelika Steiner, Bern

Liebe Frau Steiner
In einem solchen Fall ist der beste Rat: keine 
Panik. Versuchen Sie zunächst Ihren Hund 
und sich selbst zu beruhigen, so dass Sie sich 
das Malheur erst einmal selbst anschauen kön-
nen. Häufig haben wir noch Glück, und Ihr 
Lucky hat sich nur eine Kralle an- oder ausge-
rissen. Beides blutet sehr heftig, ist aber nicht 
schlimm und hört auch nach einigen Minuten 
von allein wieder auf. Ist die Kralle ganz aus-
gerissen, lässt sich nicht viel mehr machen, 
als zu stillen oder einfach abzuwarten, das 
freiliegende Krallenbett sauber zu halten und 
das wichtigste: den Hund am Schlecken zu 
hindern. Interessanterweise ist es so, dass es 

bei Katzen nicht weiter tragisch ist, wenn sie 
an ihren Wunden schlecken; bei Hunden führt 
dies aber garantiert zur bakteriellen Entzün-
dung der Verletzung. Ist die Kralle jedoch ein-
gerissen oder abgebrochen, ist es je nach dem 
schon nötig, dass Sie einen Tierarzt aufsuchen. 
Ist der Riss längs zur Wachstumsrichtung, ist 
es besser für die Heilung, die Kralle ganz zu 
ziehen. Eine Kralle, die quer zur Wachstums-
richtung abgebrochen ist, wächst in der Regel 
problemlos nach. Aber auch hier gilt es un-
bedingt, den Hund am Schlecken der verletzen 
Kralle zu hindern. Idealerweise geschieht das 
mittels Halskragen, das übermässige Bedecken 
der Wunde durch Verbände und Socken kann 
ebenfalls eine bakterielle Entzündung fördern. 

My Klenk, Tierärztin

Lassen Sie die IT-Sicherheit nicht ausser Acht!
IT-Sicherheit liegt in der individuellen als auch der kollektiven Verantwortung. Die Vorsichtsregeln müssen bekannt sein und 
systematisch und konsequent umgesetzt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Piraterie zu einer erheblichen finan-
ziellen Herausforderung für die Piraten selber als auch ihre Opfer geworden ist.

Hacking wird zur echten Branche
Die mit der IT und der Digitalisierung ver-
bundenen Risiken sind Gegenstand zahlreicher 
Publikationen und regelmässiger Warnungen. 
Ist es überhaupt noch sinnvoll, zu diesem The-
ma zu schreiben? Ja, weil sich die getroffenen 
Massnahmen im Einzelnen nur langsam entwi-
ckeln und die Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
noch immer nicht vorsichtig genug sind. Nun, 
die Schweizer Wirtschaft zieht mit ihrem Wohl-
stand die Begehrlichkeiten vieler Piraten an. Es 
wird behauptet, dass die Schweiz unter den am 
stärksten betroffenen europäischen Ländern an 
dritter Stelle steht. Darüber hinaus ist Hacking 
inzwischen zu einer echten Branche geworden, 
in der kriminelle Unternehmen Spezialisten aus 
verschiedenen Bereichen rekrutieren und ihre 
Dienstleistungen anderen Unternehmen gegen 
Entgelt offen anbieten.

Das Ausmass des Phänomens wird von einer 
wachsenden politischen Sorge begleitet. Die 
Hauptaufgabe des Staates in diesem Bereich be-
steht darin, seine eigenen Systeme zu schützen 
(Cyber-Verteidigung) und E-Government oder 
gar Cyber-Demokratie, mit der umstrittenen, 
aber wohl unvermeidlich kommenden elektro-
nischen Stimmabgabe, gegen Angriffe abzusi-
chern. Darüber hinaus müssen die Behörden 

sicherstellen, dass sich bestimmte Aspekte der 
Gesetzgebung weiterentwickeln und dass sie 
eine Infrastruktur zur Überprüfung der Identität 
unserer Internetkontakte (elektronische Identi-
tät) schaffen. Sie können die Massnahmen der 
Universitäten unterstützen, die neue technische 
Lösungen und Schulungen im Bereich der Cy-
bersicherheit entwickeln.
Mit verschiedenen Dienstleistungen unterstützt 
die öffentliche Verwaltung Unternehmen bei der 
Bewertung und Verbesserung ihrer Sicherheit. 
Am bekanntesten ist das Informationszentrum 
«MELANI», das regelmässig die aktuellsten 
Risiken, deren Folgen und die Möglichkeiten 
zum Schutz vor ihnen überprüft. Ein weiteres 
Beispiel ist die Online- Präsenz eines schnellen 
Cybersicherheitstests für KMU, den der Dach-
verband ICTswitzerland mit Unterstützung des 
Bundes und anderer Partner anbietet.

Eine (unerschöpfliche) Liste von  
Sicherheitsmassnahmen
Alle Unternehmen sollten die verschiedenen 
Instrumente bestmöglich nutzen, um ihre Si-
cherheit zu erhöhen, wobei zu berücksichtigen 
ist, dass wenig bekannte oder kleine Unterneh-
men nicht weniger betroffen sind als andere: 
Einerseits halten Piraten sie für eine leichtere 
Beute, andererseits können sie als Zugang zu 
grösseren Unternehmen dienen. Auf der anderen 
Seite müssen sich grosse Unternehmen bewusst 
sein, dass ihre Subunternehmer manchmal die 
«schwachen Glieder» in ihrer Sicherheitskette 
darstellen können.
Aus praktischer Sicht ist es wichtig, jede Art von 
Risiko aufzulisten und zu bewerten: Verlust oder 
Blockade von Daten, Lähmung strategischer 
Infrastrukturen, finanzielle Verluste durch Dieb-
stahl oder Lösegeldforderungen, Rufschädi-
gung. Was die zu beachtenden Sicherheitsmass-
nahmen betrifft, so sind sie allgemein bekannt: 
Seien Sie äusserst vorsichtig mit eingehenden 

E-Mails, überprüfen Sie den Absender, seien Sie 
vorsichtig bei Links und Anhängen, überprüfen 
Sie die Identitätszertifikate der Websites, die Sie 
besuchen, insbesondere wenn Sie Informationen 
eingeben müssen; nach Möglichkeit doppelte 
Authentifizierungsverfahren (Bestätigung durch 
das Mobiltelefon) verwenden und in allen Fällen 
komplexe und unterschiedliche Passwörter für 
jeden Dienst verwenden, um mit der technologi-
schen Entwicklung Schritt zu halten (Passwör-
ter, die heute als sicher gelten, können mit dem 
Erscheinen von Quantencomputern wirkungslos 
werden).

Aktuelle Trends: Vernetzte Geräte und 
Social Engineering
Einige Risiken werden noch zu oft vernachläs-
sigt, wie z.B. die Zunahme vernetzter Geräte: 
Ferngesteuerte Beleuchtung, Fernüberwachung, 
sogar einfache Kopierer. Wenn solche Objekte 
schlecht gesichert sind, können sie einen ein-
fachen Zugang zu einem ganzen Unternehmens-
netzwerk ermöglichen. Eine weitere schwer zu 
kontrollierende Gefahr ist das Social Enginee-
ring, bei dem Hacker mit Hilfe von Computer-
daten versuchen, menschliche Schwachstellen 
auszunutzen, indem sie sich beispielsweise als 
Führungskraft oder Manager des Unternehmens 
oder als Lieferant ausgeben. Das sicherste Netz-
werk ist nutzlos, wenn ein gewöhnlicher Mitar-
beiter dazu überredet wird, eine unkontrollierte 
Zahlung zu leisten oder ein Passwort preiszu-
geben.

Generell müssen alle Mitarbeitenden hinsicht-
lich Cyberrisiken sensibilisiert und auch an-
geleitet werden, wie sie sich davor schützen 
können. IT-Sicherheit ist eine kollektive Auf-
gabe, sowohl innerhalb eines Unternehmens als 
auch für die Schweizer Wirtschaft insgesamt. 
Sie kann zu einem wertvollen Wettbewerbsvor-
teil werden.

Von
Thomas Fuchs, 
Präsident Vereini-
gung BernAktiv,  
alt Nationalrat, 
Grossrat und 
Stadtrat,  
3018 Bern
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NEIN zum Stimmrecht für Minderjährige im Kanton Bern!

Am 25. September 2022 stimmen die Berner 
Stimmberechtigen über eine Änderung der 
Kantonsverfassung ab. Für das Berner Komi-
tee «Nein zum Stimmrechtsalter 16!» ist die 
Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre 
schädlich und falsch. Das Stimmrechtsalter 
für Minderjährige ist ein trojanisches Pferd 
der grünen und sozialistischen Verbots- und 
Umverteilungspolitik.

Die Senkung des Stimmrechtsalters wurde im 
Kanton Bern letztmals im Jahr 2009, anlässlich 
der Volksabstimmung «Stimmrechtsalter 16» 
breit diskutiert. Die Berner Stimmbevölkerung 
hat das Anliegen überdeutlich mit 75,4% ab-
gelehnt. Alle Bernischen Gemeinden haben die 
Vorlage damals abgelehnt. Es ist eine Zwänge-
rei, schon wieder das Stimmvolk dazu zu konsul-
tieren, denn es hat sich seit 2009 nichts geändert.

Co-Präsident Adrian Spahr hält fest: «Die 
politische Schulbildung ist mit 16 Jahren noch 
nicht ausgereift, zumal das Thema an der Volks-
schule immer mehr vernachlässigt wird. Erst in 
der Berufsfachschule oder im Gymnasium set-
zen sich die jungen Bürger mit dem politischen 
System der Schweiz vertieft auseinander. Der 

Weg zur politischen Partizipation kann nicht 
direkt über das Stimmrecht führen, sondern über 
die Mitarbeit in Jugendparlamenten und Jung-
parteien.».

Für Co-Präsident Nils Fiechter sind die Ab-
sichten der Befürworter von der Senkung des 
Stimmrechtsalters durchschaubar, denn für ihn 
sind in der Motion (M 108-2019) der Grünen, 
welche den Anstoss zur Vorlage gaben, klare 
politische Absichten erkennbar. «Der grüne Mo-
tionär rechtfertigt sein Anliegen in erster Linie 
mit der schweizweiten Klimabewegung. Auch 
im regierungsrätlichen Vortrag zum Geschäft 
(2020.STA.457) kommt das Wort «Klima», 
welches eigentlich komplett themenfremd ist, 
nicht weniger als 6 Mal vor. Für das Komitee 
ist aber auch klar, dass sich die Befürworter 
mit diesem «Buebetrickli» falsche Hoffnungen 
machen: Eine Mehrheit der jungen Menschen 
würde bürgerlich wählen und abstimmen.

Heute ist die Volljährigkeit, die Sanktionierung 
nach Erwachsenenstrafrecht und das Stimm- 
und Wahlrecht bei 18 Jahren festgelegt. Mit der 
geplanten Senkung im Kanton Bern soll das 
Stimmrecht bereits für Minderjährige gelten. 

Dabei würde das aktive Stimm- und Wahlrecht 
und das passive Wahlrecht auseinandergerissen, 
weil 16-Jährige aus rechtlichen Gründen ja gar 
kein Amt übernehmen könnten. Sie könnten 
nicht einmal einen Vertrag ohne elterliche Zu-
stimmung unterschreiben. Damit zeigt sich, wie 
unlogisch und falsch die Vorlage ist. Deswei-
tern würde mit der Senkung des Stimmrecht-
alters auf kantonaler und kommunaler Ebene 
eine Differenz zum Stimmrecht auf eidgenös-
sischer Ebene geschaffen. An eidgenössischen 
Wahlen und Abstimmungen könnten weiterhin 
nur Schweizerbürger teilnehmen, die das 18. 
Lebensjahr erreicht haben. Viele Gemeinden le-
gen heute ihre Abstimmungen auf die offiziellen 
eidg. Abstimmungstermine. Künftig müssten sie 
aber die Kuverts trennen und die Kuverts für die 
Jugendlichen separat einpacken.

SVP-Nationalrat Erich Hess ist überzeugt: 
«Die aktuelle Forderung ist nur der Anfang. 
Weitere Forderungen werden folgen, allem vor-
an das Ausländerstimmrecht. Darum wehret den 
Anfängen.»

Fazit: Die geplante Senkung des 
Stimmrechtsalters auf 16 Jahre

•  ist unlogisch und inkonsequent;
•  schädlich und falsch;
•  ist undemokratisch und missachtet den Wil-

len der Berner Stimmbevölkerung sowie den 
jüngsten Trend der anderen Kantone;

•  führt zu höheren Kosten ohne dabei eine posi-
tive Wirkung zu erzielen;

•  hat einen bürokratischen Mehraufwand für 
die Gemeinden (Stimmregisterführung, Ver-
sand Stimmmaterial) zur Folge;

•  dürfte eine noch tiefere Stimmbeteiligung 
nach sich ziehen, was die Legitimität von 
Volksabstimmungen schmälert;

•  ist erst der Anfang, da mit der demographi-
schen Entwicklung bald auch ein noch tieferes 
Stimmrechtsalter und ein Ausländerstimm-
recht gefordert wird.

Nils Fiechter  Adrian Spahr
Co-Parteipräsidenten Junge SVP Kanton Bern

Erich Hess
Nationalrat, Stadtrat, Bern


